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Kriterien qualitätsgesicherter Anrechnung 
Kriterium Standard Individuelle 

Anrechnung 
Pauschale Anrechnung Verzahnung / 

Anrechnungsmodule 

Dauer der Bearbeitung Anrechnungsanträge werden in 
angemessener und garantierter Zeitspanne 
bearbeitet. Der Antragsteller erhält eine 
Eingangsbestätigung. 

 entfällt (Da die Anrechnung 
garantiert wird, wird keine 
Anrechnungsentscheidung 
getroffen) 

entfällt (Da die Anrechnung 
garantiert wird, wird keine 
Anrechnungsentscheidung 
getroffen) 

Transparenz des 
Anrechnungsverfahrens 

Anhand von Ordnungen, Leitlinien oder 
Verfahrensbeschreibungen, die u.a. im 
Internet abrufbar sind, ist für 
Studienbewerber/Innen zu erkennen,  

 welche Unterlagen für die 
Inanspruchnahme der Anrechnung 
eingereicht werden müssen,  

 wer in welchem Zeitraum über die 
Anrechnung entscheidet,  

 anhand welcher Kriterien die 
Anrechnungsentscheidung getroffen 
wird.  

 Für Studienbewerber/innen 
ist erkennbar, welche 
Abschlüsse in welchem 
Umfang angerechnet 
werden.  

Für Studienbewerber/innen 
ist erkennbar, welche 
Abschlüsse in welchem 
Umfang angerechnet 
werden. 

Beratung und 
Ansprechpartner 

Die Hochschule bzw. der Studiengang 
verfügen über Berater/innen, die die 
Lernenden über Möglichkeiten und 
Voraussetzungen der Inanspruchnahme von 
Anrechnung informieren. Die Berater/innen 
unterstützen die Studienbewerber/innen 
ggf. auch bei der Zusammenstellung der 
bzw. Beschaffung der für die Anrechnung 
erforderlichen Dokumente.  
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Kriterium Standard Individuelle 
Anrechnung 

Pauschale Anrechnung Verzahnung / 
Anrechnungsmodule 

Formale Verankerung des 
Anrechnungsverfahrens 

Das Anrechnungsverfahren ist in der 
Prüfungsordnung formal verankert. Für die 
Lernenden besteht ein Rechtsanspruch zur 
Inanspruchnahme des Verfahrens 

   

Begründungsverpflichtung Die Hochschule begründet den Umfang der 
gewährten Anrechnung bzw. die Ablehnung 
eines Anrechnungsantrages nachvollziehbar 
und umfassend in schriftlicher Form. 

 Es liegt ein öffentlich 
zugängliches 
Anrechnungsgutachten vor, 
das den Umfang der 
Anrechnung z.B. auf der 
Grundlage eines 
systematischen 
Äquivalenzvergleichs 
begründet. 

Es liegen öffentlich 
zugängliche Informationen 
vor, aus denen hervorgeht, 
wie der Umfang der 
verzahnten Module 
bestimmt wurde. 

Widerspruchsmöglichkeit Bei Ablehnung eines Anrechnungsantrages 
hat der/die Antragsteller/in die formal 
verankerte Möglichkeit eines Widerspruchs. 
Die Hochschule verpflichtet sich, den 
Widerspruch in angemessener Weise zu 
überprüfen.  

 entfällt (Da die Anrechnung 
garantiert wird.) 

entfällt (Da die Anrechnung 
garantiert wird.) 

Berücksichtigung der 
Anrechnungsmöglichkeiten 
bei der Gestaltung des 
Curriculums 

Durch eine geeignete Organisation des 
Studienablaufs stellt die Hochschule sicher, 
dass die Anrechnung zu einer tatsächlichen 
Reduktion der Gesamtstudiendauer führt 
und nicht etwa zu Lücken im Stundenplan 
der Lernenden. 

 (Kann z.B. 
durch flexible 
Organisation 
des 
Studienablaufs 
realisiert 
werden.) 

 (Kann z.B. durch 
spezifische 
Anrechnungscurricula für die 
angerechneten 
Qualifikationen realisiert 
werden.) 

entfällt (Da die verzahnten 
Module von der Hochschule 
nicht angeboten werden.) 
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Kriterium Standard Individuelle 
Anrechnung 

Pauschale Anrechnung Verzahnung / 
Anrechnungsmodule 

Verfahrensdokumentation Abgeschlossene Anrechnungsverfahren 
werden systematisch dokumentiert. Die 
Bestimmungen zum Datenschutz werden 
eingehalten.   

  entfällt (Da alle 
Studierenden die 
Anrechnung in Anspruch 
nehmen.) 

Evaluation Der Studienerfolg von Studierenden, die 
Anrechnung in Anspruch genommen haben, 
wird systematisch erhoben und analysiert.  

   (ggf. im Vergleich zu 
Studierenden in inhaltlich 
vergleichbaren, nicht 
verzahnten Studiengängen) 

Vollständigkeit der 
angerechneten 
Vorleistungen 

Das Anrechnungsverfahren stellt sicher, dass 
sämtliche studiengangsrelevanten 
Kompetenzen der Lernenden berücksichtigt 
werden. Dies gilt auch für Lernergebnisse 
aus informellen oder non-formellen Lehr-/ 
Lernsettings 

 Im Äquivalenzvergleich 
werden sämtliche 
studiengangsrelevanten 
Lernergebnisse der 
anzurechnenden 
Qualifikation berücksichtigt. 

entfällt (Da die 
angerechneten Module nicht 
angeboten werden und 
somit keine Studienmodule 
vorliegen, anhand derer 
bestimmt werden könnte, 
welche Kompetenzen 
studiengangsrelevant sind.) 

Anschlussfähigkeit Bei einer Inanspruchnahme von 
Anrechnungsmöglichkeiten ist sichergestellt, 
dass durch die Anrechnung keine 
inhaltlichen Anschlussprobleme für die 
Lernenden entstehen. Insofern 
Anschlussprobleme nicht zu vermeiden sind, 
bestehen angemessene Maßnahmen zur 
Unterstützung der Studierenden, die die 
Anrechnung in Anspruch genommen haben.  

  entfällt (Da alle 
Studierenden die 
Anrechnung in Anspruch 
nehmen.) 
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Kriterium Standard Individuelle 
Anrechnung 

Pauschale Anrechnung Verzahnung / 
Anrechnungsmodule 

Gültigkeit der 
Anrechnungsentscheidung 

Auch Lernende, denen Studienmodule 
angerechnet wurden, besitzen tatsächlich 
sämtliche Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die Ihnen durch den 
Studienabschluss zertifiziert werden.  

  (Gültigkeit der Ergebnisse 
des Äquivalenzvergleichs) 

 (Gültigkeit der 
Lernergebnisse der 
verzahnten 
Anrechnungsmodule) 

Erläuterung:  bedeutet, dass das jeweilige Kriterium auf die entsprechende Anrechnungsform angewendet werden kann.  


